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176 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP 

 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über den Einspruch des Bundesrates vom 4. Mai 2020 gegen den Beschluss des 
Nationalrates vom 28. April 2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
zur Förderung von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz – FreiwG), BGBl. I 
Nr. 17/2012 geändert wird (10. COVID-19-Gesetz) (150 der Beilagen) 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 4. Mai 2020 gegen den vorstehenden Gesetzesbeschluss 
Einspruch erhoben. 
 
Der Verfassungsausschuss hat den gegenständlichen Einspruch des Bundesrates in seiner Sitzung am 
11. Mai 2020 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin 
Abgeordnete Dr. Susanne Fürst die Abgeordneten David Stögmüller und Philip Kucher sowie der 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Rudolf Anschober und die 
Bundesministerin für EU und Verfassung Mag. Karoline Edtstadler. 
Bei der Abstimmung beschloss der Verfassungsausschuss auf Antrag der Abgeordneten Mag. Wolfgang 
Gerstl und Mag. Agnes Sirkka Prammer mit Stimmenmehrheit (dafür: V, G, N, dagegen: S, F) dem 
Nationalrat die Fassung eines Beharrungsbeschlusses zu empfehlen. 
 
Zum Berichterstatter für den Nationalrat wurde Abgeordneter David Stögmüller gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Verfassungsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 
Der ursprüngliche Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom 28. April 2020 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz zur Förderung von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz – FreiwG), 
BGBl. I Nr. 17/2012 geändert wird (10. COVID-19-Gesetz), wird gemäß Art. 42 Abs. 4 B-VG 
wiederholt. 

Wien, 2020 05 11 

 David Stögmüller Mag. Jörg Leichtfried 
 Berichterstatter Obmann 
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